
3. Was ist, sofern Frage 1 verneint wird, in Art. 28b Teil A 
Abs. 2 Satz 1 (a. E.) der Sechsten Richtlinie unter „besteuert“ 
zu verstehen: die Ausweisung der auf den innergemein
schaftlichen Erwerb im Ankunftsmitgliedstaat geschuldeten 
Mehrwertsteuer in der gesetzlich vorgeschriebenen Mehr
wertsteuererklärung oder — mangels einer solchen Auswei
sung — auch der Erlass von Maßnahmen durch die Steuer
behörden des Ankunftsmitgliedstaats zur Bereinigung der 
Lage? Ist es bei der Beantwortung dieser Frage von Belang, 
ob der betreffende Umsatz Teil einer Kette von Umsätzen 
ist, die auf eine Mehrwertsteuerhinterziehung im Ankunfts
land gerichtet ist, und sich der Steuerpflichtige dessen 
bewusst war oder hätte bewusst sein müssen? 

( 1 ) Sechste Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur 
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Umsatzsteuern — Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche 
steuerpflichtige Bemessungsgrundlage (ABl. L 145, S. 1). 
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Vorlagefrage 

1. Stellt das Interesse an der Erhaltung der nationalen Natur
schönheit und des kulturhistorischen Erbes, das Gegenstand 
der Natuurschoonwet 1928 ist, einen zwingenden Grund 
des Allgemeininteresses dar, der eine Regelung rechtfertigt, 
wonach die Anwendung einer Befreiung von der Schen
kungsteuer (Steuervergünstigung) auf in den Niederlanden 
belegene Landgüter beschränkt wird? 

2. a) Können sich die Behörden eines Mitgliedstaats im Rah
men der Prüfung, ob eine in einem anderen Mitgliedstaat 
belegene Immobilie als Landgut im Sinne der Natuur
schoonwet 1928 ausgewiesen werden kann, um Amts
hilfe von Behörden des Mitgliedstaats, in dem diese Im
mobilie belegen ist, zu erhalten, auf die Richtlinie 
2010/24/EU ( 1 ) des Rates vom 16. März 2010 über 
die Amtshilfe bei der Beitreibung von Forderungen in 
Bezug auf bestimmte Steuern, Abgaben und sonstige 
Maßnahmen berufen, wenn die Ausweisung als Landgut 

aufgrund dieses Gesetzes zur Folge hat, dass eine Befrei
ung von der Erhebung der zum Zeitpunkt der Schen
kung der genannten Immobilie geschuldeten Schenkung
steuer gewährt wird? 

b) Sofern Frage 2a zu bejahen ist: Ist der Begriff „behörd
liche Ermittlungen“ in Art. 3 Nr. 7 der Richtlinie 
2011/16/EU ( 2 ) des Rates vom 15. Februar 2011 über 
die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Be
reich der Besteuerung und zur Aufhebung der Richtlinie 
77/799/EWG dahin auszulegen, dass er auch eine Über
prüfung vor Ort erfasst? 

c) Sofern Frage 2b zu bejahen ist: Kann zur Präzisierung 
des Begriffs „behördliche Ermittlungen“ in Art. 5 Abs. 1 
der Richtlinie 2010/24/EU des Rates vom 16. März 
2010 über die Amtshilfe bei der Beitreibung von Forde
rungen in Bezug auf bestimmte Steuern, Abgaben und 
sonstige Maßnahmen an die Definition des Begriffs „be
hördliche Ermittlungen“ in Art. 3 Nr. 7 der Richtlinie 
2011/16/EU des Rates vom 15. Februar 2011 über die 
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich 
der Besteuerung und zur Aufhebung der Richtlinie 
77/799/EWG angeknüpft werden? 

3. Sofern Frage 2a, Frage 2b oder Frage 2c zu verneinen ist: Ist 
der Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit, der in Art. 4 
Abs. 3 EUV verankert ist, in Verbindung mit Art. 167 Abs. 
2 AEUV dahin auszulegen, dass er es mit sich bringt, dass, 
wenn ein Mitgliedstaat einen anderen Mitgliedstaat um Zu
sammenarbeit bei der Prüfung ersucht, ob eine in diesem 
anderen Mitgliedstaat belegene Immobilie als Landgut im 
Sinne eines Gesetzes, das die Erhaltung und den Schutz 
der nationalen Naturschönheit und des kulturhistorischen 
Erbes bezweckt, ausgewiesen werden kann, der ersuchte Mit
gliedstaat zu dieser Zusammenarbeit verpflichtet ist? 

4. Kann eine Beschränkung des freien Kapitalverkehrs durch 
eine Berufung auf die Notwendigkeit, die Wirksamkeit der 
steuerlichen Überwachung zu gewährleisten, gerechtfertigt 
werden, wenn die Wirksamkeit dieser Überwachung allein 
durch den Umstand gefährdet werden zu können scheint, 
dass nationale Behörden während des Zeitraums von 25 
Jahren im Sinne von Art. 7 Abs. 1 der Natuurschoonwet 
1928 in einen anderen Mitgliedstaat reisen müssen, um dort 
die erforderlichen Kontrollen durchzuführen? 

( 1 ) ABl. L 84, S. 1. 
( 2 ) ABl. L 64, S. 1. 
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